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Apostolischer Stuhl

10 Änderung des Ritus der Fußwaschung am Gründonnerstag

Mit Dekret vom 6. Januar 2016 hat die Kongregation für den Gottesdienst
und die Sakramentenordnung auf Wunsch des Heiligen Vaters den Ritus
der Fußwaschung in der Messe vom letzten Abendmahl am Gründonners-
tag modifiziert.

Um das Volk Gottes in seiner Verschiedenheit und Einheit zu repräsentie-
ren, kann diese Gruppe künftig, wie es ausdrücklich heißt, „aus Männern
und Frauen bestehen und angemessener Weise aus Jungen und Alten, Ge-
sunden und Kranken, Klerikern, Ordensleuten und Laien“. Die Beschrän-
kung auf männliche Teilnehmer ist damit ab sofort aufgehoben.

Dementsprechend lautet in der betreffenden Rubrik im Messbuch zur
Karwoche und Osteroktav, S. 26, sowie im Messbuch I, S. [23], der bishe-
rige Satz „Die Altardiener geleiten die Männer, an denen die Fußwa-
schung vorgenommen werden soll, zu den an geeigneter Stelle bereitge-
stellten Sitzen“ künftig wie folgt: „Die Altardiener geleiten diejenigen, die
aus dem Volk Gottes dazu ausgewählt wurden, zu den an geeigneter Stelle
bereitgestellten Sitzen“.

Die deutschen Bischöfe

11 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Solidarität mit den Christen im
Heiligen Land – Palmsonntags-Kollekte 2016

In den Gottesdiensten am Palmsonntag gedenken die deutschen Ka-
tholiken besonders der Christen im Heiligen Land, der Region der
biblischen Stätten. Wir müssen feststellen: Der Konflikt zwischen Is-
raelis und Palästinensern scheint von einer Lösung weiter entfernt
zu sein denn je. Noch bedrückender ist die Lage in anderen Teilen
dieser Weltgegend. Nach fünf Jahren Krieg ist Syrien weitgehend
zerstört. Hunderttausende haben den Tod gefunden, Millionen sind
auf der Flucht. In den Herrschaftsgebieten des so genannten „Islami-
schen Staats“ gibt es für die Christen keine würdigen Lebensmög-
lichkeiten. Syriens Nachbarländer Jordanien und Libanon sind von
den Flüchtlingsbewegungen besonders betroffen. Viele Menschen
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haben auch den weiten und beschwerlichen Weg nach Europa ange-
treten, um abseits der angestammten Heimat für sich und ihre Kin-
der ein Leben in Gerechtigkeit,Würde und Frieden zu finden.

In seiner Rede an das Diplomatische Corps in Rom zitierte Papst
Franziskus am 11. Januar 2016 das Matthäus-Evangelium, das vom
Auftrag des Engels an Josef erzählt, mit Maria und Jesus nach
Ägypten zu fliehen. „Es ist die Stimme“, so kommentierte der Hei-
lige Vater, „welche die vielen Migranten hören, die niemals ihr Land
verlassen würden, wenn sie nicht dazu gezwungen wären. Unter die-
sen sind zahlreiche Christen, die im Laufe der letzten Jahre zuneh-
mend massenhaft ihre Länder verlassen haben, die sie doch schon
seit den Anfängen des Christentums bewohnen.“ Wir sind über-
zeugt: Auch die Katholiken in Deutschland sollten das ihnen Mögli-
che tun, damit die Christen des Heiligen Landes in ihrer Heimat
verbleiben oder bald wieder dorthin zurückkehren können. Hier
geht es um die Existenz des Christentums in der Ursprungsregion
unseres Glaubens!

So bitten wir am diesjährigen Palmsonntag um Ihr Gebet für die
Christen und für alle Menschen im Heiligen Land. Wir ermutigen
zu Pilgerreisen, bei denen die persönliche Begegnung mit den
christlichen Gemeinden gesucht wird und die so zu einem wichti-
gen Zeichen der Solidarität werden können. Einmal mehr bitten
wir Sie, liebe Brüder und Schwestern, auch um Ihre großzügige
Spende. Sie hilft den kirchlichen Einrichtungen im Heiligen Land
bei ihrem schwierigen Dienst an den Menschen. Für all Ihr Enga-
gement sagen wir Ihnen unseren herzlichen Dank.

Kloster Schöntal, den 18. Februar 2016 Für das Bistum Speyer

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer

Dieser Aufruf soll gemäß dem geltenden Kollektenplan am 13. März 2016
bekannt gemacht werden.
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12 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Pfingstaktion Renovabis 2016

Liebe Schwestern und Brüder,

viele junge Menschen im Osten Europas blicken sorgenvoll in die
Zukunft. Sie leben unter schwierigen Umständen und sehen oft keine
Perspektiven. Armut, Arbeitslosigkeit und Korruption prägen das
Umfeld. Die Bildungs- und Verdienstmöglichkeiten sind meistens
sehr eingeschränkt. Deshalb verlassen viele junge Leute ihre Heimat
in Mittel- und Osteuropa, um sich andernorts eine bessere Zukunft
zu erarbeiten. Oft sind dies gerade die Begabten und Engagierten,
deren Abwanderung einen herben Verlust für ihre Länder bedeutet.

„Jung – dynamisch – chancenlos? Jugendliche im Osten Europas
brauchen Perspektiven!“ heißt daher das Leitwort der diesjährigen
Renovabis-Pfingstaktion. Renovabis unterstützt die Kirchen in
Osteuropa dabei, Lebens- und Berufschancen für die Jugendlichen
zu schaffen. Die Seelsorge stärkt junge Menschen und vermittelt
ihnen Orientierung und Lebenssinn. Dazu kommen Projekte im
Bildungsbereich, wie die Förderung und Weiterentwicklung des ka-
tholischen Schulwesens, berufsbildende Maßnahmen und die
Unterstützung universitärer Ausbildung.

Liebe Brüder und Schwestern, unterstützen Sie Renovabis und
seine Partner in diesem Bemühen. Setzen Sie durch eine großzü-
gige Spende bei der Pfingstkollekte ein Zeichen der Solidarität mit
den Jugendlichen im Osten Europas. Dafür sagen wir Bischöfe Ih-
nen ein herzliches Vergelt’s Gott.

Kloster Schöntal, den 18. Februar 2016 Für das Bistum Speyer

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 8. Mai 2016, in allen Gottesdiensten (auch
am Vorabend) verlesen werden. Der Ertrag der Kollekte am Pfingstsonntag,
dem 15. Mai 2016, ist ausschließlich für die Aktion Renovabis bestimmt.
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13 Aufruf zur Katholikentagskollekte am 21./22. Mai 2016

Liebe Schwestern und Brüder,

„Seht, da ist der Mensch!“ So lautet das Leitwort für den 100.
Deutschen Katholikentag, der vom 25. bis 29. Mai in Leipzig statt-
finden wird. Seit über 160 Jahren sind die Katholikentage ein Spie-
gelbild des Lebens in unserer Kirche, bunt und vielfältig, ernst und
fröhlich, geistlich und politisch zugleich. Im Jahr der Barmherzig-
keit konzentriert sich der Katholikentag auf die bewusste Hinwen-
dung zu den Menschen, die unserer praktischen Solidarität und tä-
tigen Nächstenliebe bedürfen.

Der 100. Deutsche Katholikentag wird in Leipzig stattfinden, einer
großen, modernen, jungen Handels- und Kulturstadt, in der die ka-
tholischen Christen eine vitale Minderheit sind. Hier und im ge-
samten Bistum Dresden-Meißen haben sich viele Menschen für die
Vorbereitung des Jubiläumskatholikentages engagiert.

Liebe Schwestern und Brüder! Für viele von uns ist die Teilnahme
an diesem Fest des Glaubens sicher schon eingeplant. Doch auch
wenn Sie persönlich nicht kommen können, bitten wir Sie herzlich
um Ihre Unterstützung. Der Katholikentag ist Ausdruck der Ver-
antwortung aller Katholikinnen und Katholiken für Kirche und
Gesellschaft. Tragen Sie durch Ihr Gebet mit zum Gelingen dieses
Ereignisses bei. Und helfen Sie darüber hinaus durch eine großzü-
gige Spende mit, dass der Katholikentag ein Zeugnis für unseren
Glauben werden kann, das weit in die Gesellschaft hinausstrahlt.

Kloster Schöntal, den 18. Februar 2016 Für das Bistum Speyer

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer

Dieser Aufruf soll gemäß dem geltenden Kollektenplan am 15. Mai 2016 be-
kannt gemacht werden.
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Der Bischof von Speyer

14 Profanierungsdekret

Nach Durchführung eines Planungs- und Investorenwettbewerbs habe ich
mit Zustimmung des Diözesanvermögensverwaltungsrates und des Dom-
kapitels in seiner Eigenschaft als Konsultorenkollegium beschlossen, das
Anwesen des ehemaligen Bistumshauses St. Ludwig in Speyer an einen
privaten Investor zu veräußern. In Bezug auf die auf dem Anwesen be-
findliche und mit dem Gebäudekomplex verbundene Kirche St. Ludwig
ordne ich hiermit Folgendes an:

1. Die Kirche St. Ludwig in Speyer wird mit sofortiger Wirkung für
profan erklärt. Sie verliert damit gemäß can. 1212 CIC ihre Weihe
und wird auf Dauer profanem Gebrauch zugeführt.

2. Die beiden Altäre werden ebenfalls mit sofortiger Wirkung gemäß
can. 1238 § 1 CIC für profan erklärt.

3. Mit den Einrichtungsgegenständen wird entsprechend der mit dem
Erwerber getroffenen Vereinbarung verfahren.

Speyer, den 3. Februar 2016

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer

15 Diözesankirchensteuerbeschluss für das Haushaltsjahr (Kalender-
jahr) 2016 für die Diözese Speyer (rheinland-pfälzischer Teil der
Diözese Speyer)

I.

Der Diözesansteuerrat hat am 16. Dezember 2015 folgenden Diözesankir-
chensteuerbeschluss für die Diözese Speyer für das Haushaltsjahr (Kalen-
derjahr) 2016 gefasst:
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§ 1 Kirchensteuer vom Einkommen

a) Die Diözesankirchensteuer vom Einkommen beträgt 9 v. H. der Ein-
kommensteuer (Einkommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer) für das
Haushaltsjahr (Kalenderjahr) 2016.

b) In den Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer bzw. der
Lohnsteuer gem. §§ 37a, 37b, 40, 40a Abs. 1, 2a und 3 und 40b EStG
wird der Hebesatz auf 7 v. H. der Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer
ermäßigt, wenn der zum Steuerabzug Verpflichtete von der Vereinfa-
chungsregelung nach Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses der
obersten Finanzbehörden der Bundesländer vom 23.10.2012 – S 2447
A-99-001-441 (BStBl 2012 Teil I Seite 1083) bzw. nach dem gleich lau-
tenden Erlass der obersten Finanzbehörden der Bundesländer vom
29.10.2008 – S 2447 A-06-001-04-441 (BStBl 2009 Teil I Seite 332) Ge-
brauch macht.

§ 2 Besonderes Kirchgeld

Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedenen Ehen oder Lebens-
partnerschaften nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 des Kirchensteuergesetzes von
Rheinland-Pfalz wird nach folgender Tabelle erhoben:

Stufe Bemessungsgrundlage Kirchgeld jährlich
gem. § 2 Abs. 3 S. 3 KiStO

1 30.000 € – 37.499 € 96 €
2 37.500 € – 49.999 € 156 €
3 50.000 € – 62.499 € 276 €
4 62.500 € – 74.999 € 396 €
5 75.000 € – 87.499 € 540 €
6 87.500 € – 99.999 € 696 €
7 100.000 € – 124.999 € 840 €
8 125.000 € – 149.999 € 1.200 €
9 150.000 € – 174.999 € 1.560 €

10 175.000 € – 199.999 € 1.860 €
11 200.000 € – 249.999 € 2.220 €
12 250.000 € – 299.999 € 2.940 €
13 300.000 € und mehr 3.600 €

§ 3 Kappung

Das Bischöfliche Ordinariat kann auf Antrag des Kirchenmitglieds die
festgesetzte Kirchensteuer ermäßigen, wenn sie ab dem Veranlagungszeit-
raum 2004 4 v. H. des zu versteuernden Einkommens übersteigt. Bei Än-
derung des staatlichen Einkommensteuertarifs kann das Bischöfliche Or-
dinariat den Vomhundertsatz anpassen.
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§ 4 Ortskirchensteuer nach Maßgabe der Grundsteuermessbeträge

a) Die Kirchensteuerhebesätze für die Ortskirchensteuer nach Maßgabe
der Grundsteuermessbeträge werden für den Gesamtbereich der Diö-
zese Speyer einheitlich festgesetzt auf 10 v. H. (zehn vom Hundert)
der Grundsteuermessbeträge auf das land- und forstwirtschaftliche
Vermögen (Grundsteuer A) und das sonstige Grundvermögen
(Grundsteuer B).

b) Ortskirchensteuer nach Maßgabe der Grundsteuermessbeträge wird nur
auf Beschluss der örtlich zuständigen Kirchenverwaltung erhoben.

§ 5 Schlussbestimmung

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch über den 31. Dezem-
ber 2016 weiter erhoben, falls zu dem genannten Termin neue Kirchen-
steuerhebesätze nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind.

II.

Vorstehendem Kirchensteuerbeschluss stimme ich gem. § 9 Abs. 4 der Sat-
zung für den Steuerrat in der Diözese Speyer zu und setze ihn einschließ-
lich der Kirchensteuerhebesätze wie beschlossen fest.

Speyer, 16. Dezember 2015

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer

Anerkennungsvermerk der Landesregierung Rheinland-Pfalz

Der vorstehende Diözesankirchensteuerbeschluss für das Haushaltsjahr
(Kalenderjahr) 2016 für die Diözese Speyer (rheinland-pfälzischer Ge-
bietsteil) vom 16. Dezember 2015 wird hiermit gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2
KiStG vom 24. Februar 1971 (GVBl. S. 59) anerkannt. Dies gilt nicht für
die Bestimmung unter § 3.

Mainz, den 20. Januar 2016

Ministerium für Bildung, Ministerium der Finanzen
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz
Im Auftrag Im Auftrag
Helmut Burkhardt Dr. Stefan Breinersdorfer



OVB Speyer 2/2016 25

16 Diözesankirchensteuerbeschluss für das Haushaltsjahr (Kalender-
jahr) 2016 für die Diözese Speyer (saarländischer Teil der Diözese
Speyer)

I.

Der Diözesansteuerrat hat am 16. Dezember 2015 folgenden Diözesankir-
chensteuerbeschluss für die Diözese Speyer für das Haushaltsjahr (Kalen-
derjahr) 2016 gefasst:

§ 1 Kirchensteuer vom Einkommen

a) Die Diözesankirchensteuer vom Einkommen beträgt 9 v. H. der Ein-
kommensteuer (Einkommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer) für das
Haushaltsjahr (Kalenderjahr) 2016.

b) In den Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer bzw. der Lohn-
steuer gem. §§ 37a, 37b, 40, 40a Abs. 1, 2a und 3 und 40b EStG wird der
Hebesatz auf 7 v.H. der Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer ermäßigt,
wenn der zum Steuerabzug Verpflichtete von der Vereinfachungsrege-
lung nach Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses der obersten Fi-
nanzbehörden der Bundesländer vom 23.10.2012 – B/2 – S 2447 – 1#008,
2011/80998 (BStBl 2012 Teil I Seite 1083) bzw. nach dem gleich lauten-
den Erlass der obersten Finanzbehörden der Bundesländer vom
29.10.2008 – B/2 – 4 -175/06 – S 2447(BStBl 2009 Teil I Seite 332) Ge-
brauch macht.

§ 2 Besonderes Kirchgeld

Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedenen Ehen oder Lebens-
partnerschaften nach § 4 Abs. 1 Nr. 5 des Saarländischen Kirchensteuerge-
setzes wird nach folgender Tabelle erhoben:

Stufe Bemessungsgrundlage Kirchgeld jährlich
gem. § 2 Abs. 3 S. 3 KiStO

1 30.000 € – 37.499 € 96 €
2 37.500 € – 49.999 € 156 €
3 50.000 € – 62.499 € 276 €
4 62.500 € – 74.999 € 396 €
5 75.000 € – 87.499 € 540 €
6 87.500 € – 99.999 € 696 €
7 100.000 € – 124.999 € 840 €
8 125.000 € – 149.999 € 1.200 €
9 150.000 € – 174.999 € 1.560 €

10 175.000 € – 199.999 € 1.860 €
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11 200.000 € – 249.999 € 2.220 €
12 250.000 € – 299.999 € 2.940 €
13 300.000 € und mehr 3.600 €

§ 3 Kappung

Das Bischöfliche Ordinariat kann auf Antrag des Kirchenmitglieds die
festgesetzte Kirchensteuer ermäßigen, wenn sie 4 v. H. des zu versteuern-
den Einkommens übersteigt. Bei Änderung des staatlichen Einkommen-
steuertarifs kann das Bischöfliche Ordinariat den Vomhundertsatz anpas-
sen.

§ 4 Ortskirchensteuer nach Maßgabe der Grundsteuermessbeträge

a) Die Kirchensteuerhebesätze für die Ortskirchensteuer nach Maßgabe
der Grundsteuermessbeträge werden für den Gesamtbereich der Diö-
zese Speyer einheitlich festgesetzt auf 10 v. H. (zehn vom Hundert)
der Grundsteuermessbeträge auf das land- und forstwirtschaftliche
Vermögen (Grundsteuer A) und das sonstige Grundvermögen
(Grundsteuer B).

b) Ortskirchensteuer nach Maßgabe der Grundsteuermessbeträge wird
nur auf Beschluss der örtlich zuständigen Kirchenverwaltung erho-
ben.

§ 5 Schlussbestimmung

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch über den 31. Dezem-
ber 2016 weiter erhoben, falls zu dem genannten Termin neue Kirchen-
steuerhebesätze nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind.

II.

Vorstehendem Kirchensteuerbeschluss stimme ich gem. § 9 Abs. 4 der Sat-
zung für den Steuerrat in der Diözese Speyer zu und setze ihn einschließ-
lich der Kirchensteuerhebesätze wie beschlossen fest.

Speyer, 16. Dezember 2015

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer
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Anerkennungsvermerk der Landesregierung Saarland

Der vorstehende Kirchensteuerbeschluss der Diözese Speyer (saarländi-
scher Gebietsteil) wird gemäß § 17 Abs. 1 des Saarländischen Kirchensteu-
ergesetzes (KiStG-Saar) vom 01. Juli 1977 (Amtsbl. Seite 598), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 14. Mai 2014, veröffentlicht im Amtsblatt des
Saarlandes 2014 Teil I S. 286, anerkannt.

Saarbrücken, den 21. Februar 2016

Ministerium für Finanzen und Europa
In Vertretung

Dr. Axel Spies
Staatssekretär

17 Beschlüsse der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission des Deutschen Caritasverbandes vom 10. Dezember 2015

I.

Änderungen in Anlage 33 zu den AVR
Umsetzung der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst

A. Änderungen in Anlage 33

1. § 11 Abs. 2 Satz 7 Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst:

„b) in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten entsprechend dem
Tätigkeitsmerkmal der Fallgruppe 2.“

2. § 11 Abs. 2 Satz 8 entfällt.

3. In § 11 Abs. 2 wird ein neuer Satz 9 mit folgendem Inhalt eingefügt:

„Abweichend von Satz 6 erreichen Mitarbeiter, die nach den Tätig-
keitsmerkmalen des Anhangs B dieser Anlage in der Entgelt-
gruppe S 8b eingruppiert sind die Stufe 5 nach sechs Jahren in
Stufe 4 und die Stufe 6 nach acht Jahren in Stufe 5.“

4. § 15 Abs. 2a wird wie folgt neu gefasst:

„Für die Jahressonderzahlung von Mitarbeitern in der Entgelt-
gruppe S 9 findet der in Absatz 2 Satz 1 für die Entgeltgruppen 1
bis 8 ausgewiesene Prozentsatz Anwendung.“
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B. Änderungen in Anhang A der Anlage 33

1. In die Tabelle werden zwei neue Entgeltgruppen S 8a und S 8b mit
folgenden mittleren Werten eingefügt (in Euro):

2. Für die Entgeltgruppen S2 bis S4 sowie die Entgeltgruppen S9,
S11, S12 und S14 werden die folgenden mittleren Werte festgelegt
(in Euro):

C. Änderungen in Anhang B der Anlage 33

1. Die Entgeltgruppen in Anhang B der Anlage 33 werden wie folgt
neu gefasst:

„S 2
Mitarbeiter in der Tätigkeit von Kinderpflegern, Heilerziehungs-
helfern mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung

S 3
Kinderpfleger, Heilerziehungshelfer mit staatlicher Anerkennung
oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie
sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben

S 4
1. Kinderpfleger, Heilerziehungshelfer mit staatlicher Anerken-
nung oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit
sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,
mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten2

S 8b 2.480,00 2.760,00 2.980,00 3.300,00 3.600,00 3.830,00

S 8a 2.460,00 2.700,00 2.890,00 3.070,00 3.245,00 3.427,50

S 14 2.909,57 3.182,56 3.437,82 3.697,48 3.984,60 4.185,57

S 12 2.815,04 3.093,78 3.367,29 3.608,45 3.907,04 4.033,37

S 11 2.715,30 3.049,78 3.195,64 3.563,13 3.850,24 4.022,50

S 9 2.480,00 2.760,00 2.980,00 3.300,00 3.600,00 3.830,00

S 4 2.260,76 2.511,63 2.667,73 2.773,65 2.874,00 3.030,34

S 3 2.104,67 2.363,34 2.513,30 2.651,01 2.714,00 2.789,26

S 2 2.009,72 2.115,65 2.193,69 2.282,89 2.372,08 2.461,29
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2. Mitarbeiter in der Tätigkeit von Erziehern, Heilerziehungspfle-
gern, Heilerziehern mit staatlicher Anerkennung3

3. Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung in der beruf-
lichen Ausbildung/Anleitung in Einrichtungen der Erziehungs-,
Behinderten-, Suchtkranken-, Wohnungslosen- oder Straffälligen-
hilfe21

4. Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung als Hand-
werker oder Facharbeiter oder entsprechender abgeschlossener
Berufsausbildung als Gruppenleiter in einer Werkstatt für behin-
derte Menschen

S 5 (derzeit nicht besetzt)

S 6
1. (entfallen)
2. (entfallen)
3. (entfallen)
4. (entfallen)
5. (entfallen)
6. (entfallen)

S 7
1. (entfallen)
2. (entfallen)
3. Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung in der beruf-
lichen Ausbildung/Anleitung in Einrichtungen der Erziehungs-,
Behinderten-, Suchtkranken-, Wohnungslosen- oder Straffälligen-
hilfe21, 26, 27

4. Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung als Handwer-
ker oder Facharbeiter oder entsprechender abgeschlossener Be-
rufsausbildung und mit sonderpädagogischer Zusatzqualifikation
als Gruppenleiter in einer Werkstatt für behinderte Menschen14

5. Mitarbeiter mit Meisterprüfung in der beruflichen Ausbildung/
Anleitung in Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten-, Sucht-
kranken-, Wohnungslosen- oder Straffälligenhilfe21, 22

6. Mitarbeiter mit Meisterprüfung/Techniker als Gruppenleiter in
einer Werkstatt für behinderte Menschen20

7. Arbeitserzieher mit staatlicher Anerkennung und entsprechen-
der Tätigkeit

S 8
1. (entfallen)
2. (entfallen)
3. (entfallen)
4. (entfallen)
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5. (entfallen)
6. (entfallen)
7. (entfallen)
8. (entfallen)

S 8a
Erzieher, Heilerziehungspfleger, Heilerzieher mit staatlicher Aner-
kennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter,
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen
entsprechende Tätigkeiten ausüben3, 5

S 8b
1. Erzieher, Heilerziehungspfleger, Heilerzieher mit staatlicher
Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitar-
beiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit besonders schwie-
rigen fachlichen Tätigkeiten3, 5, 6

2. Mitarbeiter in der Tätigkeit von Sozialarbeitern bzw. Sozialpä-
dagogen mit staatlicher Anerkennung
3. Mitarbeiter mit Meisterprüfung/Techniker und mit sonderpäda-
gogischer Zusatzqualifikation oder Arbeitserzieher mit staatlicher
Anerkennung als Gruppenleiter in einer Werkstatt für behinderte
Menschen14, 20

4. Mitarbeiter mit Meisterprüfung/Erzieher am Arbeitsplatz in
der beruflichen Ausbildung/Anleitung in Einrichtungen der Erzie-
hungs-, Behinderten-, Suchtkranken, Wohnungslosen- oder Straf-
fälligenhilfe21, 22, 26, 27

5. Arbeitserzieher mit staatlicher Anerkennung und entsprechen-
der Tätigkeit als verantwortlicher Leiter eines Arbeitsbereiches,
wenn ihnen mindestens zwei Mitarbeiter durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind

S 9
1. Erzieher/Heilerziehungspfleger/Heilerzieher mit staatlicher An-
erkennung und entsprechender Tätigkeit mit besonders schwierigen
fachlichen Tätigkeiten und mit fachlichen koordinierenden Aufga-
ben für mindestens zwei Mitarbeiter im Erziehungsdienst3, 5, 6, 30

2. (entfallen)
3. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten 8

4. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige
Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind4, 8, 9

5. Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechen-
der Tätigkeit7
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S 10
1. (entfallen)
2. (entfallen)
3. Handwerksmeister, Industriemeister oder Gärtnermeister im
handwerklichen Erziehungsdienst als Leiter von großen Ausbil-
dungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für
behinderte Menschen
4. Mitarbeiter als technische Leiter einer Werkstatt für behinderte
Menschen 16

5. Mitarbeiter mit Meisterprüfung/Techniker und mit sonderpäda-
gogischer Zusatzqualifikation oder Arbeitserzieher mit staatlicher
Anerkennung in einer Werkstatt für behinderte Menschen als Lei-
ter einer Abteilung 14, 19, 20

6. Mitarbeiter als Leiter eines Teilbereiches in der beruflichen Aus-
bildung/Anleitung in Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten-,
Suchtkranken-, Wohnungslosen- oder Straffälligenhilfe 21, 23

7. Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung/Erzieher mit
staatlicher Anerkennung und mit sonderpädagogischer Zusatz-
ausbildung mit entsprechender Tätigkeit in Sonderschulen und
Einrichtungen, die der Vorbereitung auf den Sonderschulbesuch
dienen 7, 18

8. Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechen-
der Tätigkeit
a) in der Erziehungsberatung, der psychosozialen Beratung, der
Frühförderung, der Pflegeelternberatung 7

b) in gruppenergänzenden Diensten in Einrichtungen der Erzie-
hungs-, Behinderten- oder Gefährdetenhilfe 7

c) als Leiter einer Gruppe in Einrichtungen der Erziehungs-, Be-
hinderten- oder Gefährdetenhilfe 7

d) in entsprechenden eigenverantwortlichen Tätigkeiten 7

S 11
1. Sozialarbeiter und Sozialpädagogen sowie Heilpädagogen mit
staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie son-
stige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ih-
rer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben 13

2. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige
Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit
Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Ju-
gendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von
Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne
von § 2 SGB IX bestellt sind 4, 8
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S 12
1. Sozialarbeiter und Sozialpädagogen sowie Heilpädagogen mit
staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie son-
stige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ih-
rer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwieri-
gen Tätigkeiten 11, 13, 28

2. Mitarbeiter als Leiter einer Werkstatt für behinderte Menschen 15
3. Mitarbeiter als technische Leiter einer Werkstatt für behinderte
Menschen mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180
Plätzen 17

4. Mitarbeiter als Leiter des Bereiches der beruflichen Ausbil-
dung/Anleitung mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens
60 Plätzen oder mindestens sechs Gruppen in Einrichtungen der
Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Wohnungslosen- oder
Straffälligenhilfe 21, 24, 25

5. Mitarbeiter als Leiter von mindestens drei Teilbereichen in der
beruflichen Ausbildung/Anleitung in Einrichtungen der Erzie-
hungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Wohnungslosen- oder Straf-
fälligenhilfe 21, 23

S 13
1. (entfallen)
2. (entfallen)
3. (entfallen)
4. (entfallen)
5. (entfallen)
6. Handwerksmeister, Industriemeister oder Gärtnermeister im
handwerklichen Erziehungsdienst als Leiter von Ausbildungs-
oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für behin-
derte Menschen, die sich durch den Umfang und die Bedeutung
ihres Aufgabengebietes wesentlich aus der Entgeltgruppe S 10
Fallgruppe 3 herausheben
7. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen 8, 9

8. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige
Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind 4, 8, 9

S 14
Sozialarbeiter und Sozialpädagogen sowie Heilpädagogen mit staat-
licher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit, die Entscheidun-
gen zur Vermeidung der Gefährdung des Kindeswohls treffen und in
Zusammenarbeit mit dem Familiengericht bzw. Vormundschaftsge-
richt Maßnahmen einleiten, welche zur Gefahrenabwehr erforderlich
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sind, oder mit gleichwertigen Tätigkeiten, die für die Entscheidung
zur zwangsweisen Unterbringung von Menschen mit psychischen
Krankheiten erforderlich sind (z.B. Sozialpsychiatrischer Dienst der
örtlichen Stellen der Städte, Gemeinden und Landkreise)12, 13

S 15
1. (entfallen)
2. (entfallen)
3. (entfallen)
4. (entfallen)
5. (entfallen)
6. (entfallen)
7. Sozialarbeiter und Sozialpädagogen sowie Heilpädagogen mit
staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie son-
stige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ih-
rer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätig-
keit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierig-
keit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 heraushebt 13

8. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen 8, 9

9. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige
Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen bestellt sind 4, 8, 9

10. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten für Menschen
mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und
Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von
Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne
von § 2 SGB IX 8

11. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige
Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit
Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Ju-
gendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von
Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne
von § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens
40 Plätzen bestellt sind 4, 8, 9

12. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige
Vertreter von Leitern von Heimen der Erziehungs-, Behinderten-
oder Gefährdetenhilfe bestellt sind 4, 10

S 16
1. (entfallen)
2. (entfallen)
3. (entfallen)
4. (entfallen)
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5. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen 8, 9

6. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige
Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen bestellt sind 4, 8, 9

7. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit
Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Ju-
gendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von
Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne
von § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens
40 Plätzen 8, 9

8. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige
Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit
Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder- und Ju-
gendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von
Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne
von § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens
70 Plätzen bestellt sind 4, 8, 9

9. Mitarbeiter als Leiter von Heimen der Erziehungs-, Behinder-
ten- oder Gefährdetenhilfe 10

10. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige
Vertreter von Leitern von Heimen der Erziehungs-, Behinderten-
oder Gefährdetenhilfe mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 50 Plätzen bestellt sind 4, 9, 10

S 17
1. (entfallen)
2. (entfallen)
3. (entfallen)
4. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige
Vertreter von Leitern von Heimen der Erziehungs-, Behinderten-
oder Gefährdetenhilfe mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 90 Plätzen bestellt sind 4, 9, 10

5. Sozialarbeiter und Sozialpädagogen sowie Heilpädagogen mit
staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie son-
stige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ih-
rer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätig-
keit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der
Entgeltgruppe S 12 heraushebt 13

6. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und Psychagogen
mit staatlicher Anerkennung oder staatlich anerkannter Prüfung
und entsprechender Tätigkeit 29

7. Mitarbeiter als Leiter des Bereiches der beruflichen Ausbil-
dung/Anleitung mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens
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120 Plätzen oder mindestens zwölf Gruppen in Einrichtungen der
Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Wohnungslosen- oder
Straffälligenhilfe 9, 21, 24, 25

8. Mitarbeiter als technischer Leiter einer Werkstatt für behin-
derte Menschen mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens
300 Plätzen 16, 17

9. Mitarbeiter als Leiter einer Werkstatt für behinderte Men-
schen mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 120 Plät-
zen 15, 17

10. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen 8, 9

11. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige
Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen bestellt sind 4, 8, 9

12. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten für Menschen
mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder- und
Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von
Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne
von § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens
70 Plätzen 8, 9

13. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige
Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit
Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder- und Ju-
gendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von
Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne
von § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens
90 Plätzen bestellt sind 4, 8, 9

S 18
1. (entfallen)
2. Sozialarbeiter und Sozialpädagogen sowie Heilpädagogen mit
staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie son-
stige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ih-
rer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätig-
keit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe S 17 Fallgruppe 5 heraushebt 13

3. Mitarbeiter als Leiter des Bereiches der beruflichen Ausbildung
mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen in
Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-,
Wohnungslosen- oder Straffälligenhilfe 9, 24

4. Mitarbeiter mit abgeschlossener Fachhochschulausbildung in
der Tätigkeit als Leiter/-innen einer Werkstatt für behinderte
Menschen mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180
Plätzen 15, 17
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5. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen 8, 9

6. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit
Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder- und Ju-
gendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von
Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne
von § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens
90 Plätzen 8, 9

7. Mitarbeiter als Leiter von Heimen der Erziehungs-, Behinder-
ten- oder Gefährdetenhilfe mit einer Durchschnittsbelegung von
mindestens 50 Plätzen 9, 10

2. Die Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgrup-
pen S 2 bis S 18 werden wie folgt geändert:

a) In Anmerkung Nr. 4 wird folgender Satz 2 eingefügt:
„Je Kindertagesstätte und je Erziehungsheim soll ein ständiger
Vertreter des Leiters bestellt werden.“

b) In Anmerkung Nr. 9 wird folgender neuer Satz 3 eingefügt (die
bisherigen Sätze 3 und 4 werden zu Sätzen 4 und 5):
„Eine Unterschreitung um mehr als 5 v. H. führt erst dann zur Her-
abgruppierung, wenn die maßgebliche Platzzahl drei Jahre hinter-
einander unterschritten wird.“

c) Es wird eine neue Anmerkung Nr. 29 mit folgendem Wortlaut ein-
gefügt:
„Unter dieses Tätigkeitsmerkmal fallen nicht Mitarbeiter mit ab-
geschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entspre-
chender Tätigkeit.“

d) Es wird eine neue Anmerkung Nr. 30 mit folgendem Wortlaut ein-
gefügt:

„Der Dienstgeber kann zur Deckung des Personalbedarfs eine
monatliche Zulage an den Mitarbeiter zahlen, deren Höhe min-
destens 80 Euro betragen soll.“

D. Anhang F zur Anlage 33

In die Anlage 33 wird folgender neuer Anhang F eingefügt:

„Zuordnungsregelung für Bestandsmitarbeiter

Präambel

Diese Zuordnungsregelung dient der Umsetzung des Bundesbe-
schlusses vom 10. Dezember 2015 zur Umsetzung der Tarifeini-
gung im Sozial- und Erziehungsdienst vom 30. September 2015,
welcher im Zuständigkeitsbereich der Regionalkommissionen
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Entgeltgruppe alt Entgeltgruppe neu

S 6 Fallgruppe 1 S 8a

S 6 Fallgruppe 2 S 7 Fallgruppe 7

S 6 Fallgruppe 3 S 7 Fallgruppe 3

S 6 Fallgruppe 4 S 7 Fallgruppe 5

S 6 Fallgruppe 5 S 7 Fallgruppe 4

S 6 Fallgruppe 6 S 7 Fallgruppe 6

S 7 Fallgruppe 1 S 9 Fallgruppe 3

S 7 Fallgruppe 2 S 9 Fallgruppe 4

S 8 Fallgruppe 1 S 8b Fallgruppe 1*

S 8 Fallgruppe 2 S 9 Fallgruppe 5

S 8 Fallgruppe 5 S 8b Fallgruppe 2

S 8 Fallgruppe 6 S 8b Fallgruppe 3*

S 8 Fallgruppe 7 S 8b Fallgruppe 4*

S 8 Fallgruppe 8 S 8b Fallgruppe 5*

durch Beschluss der jeweiligen Regionalkommission in Kraft tritt.
Sie legt die Durchführung der Höhergruppierung fest und stellt si-
cher, dass der einzelne Mitarbeiter durch die Änderung der Tabel-
lenwerte kein geringeres Tabellenentgelt hat.

§ 1 Geltungsbereich

Diese Zuordnungsregelung gilt für Mitarbeiter, die am Tag vor
dem Inkrafttreten des Bundesbeschlusses durch Beschluss der je-
weiligen Regionalkommission in einem Dienstverhältnis standen,
das am Tag des Inkrafttretens des Bundesbeschlusses durch Be-
schluss der jeweiligen Regionalkommission fortbesteht.

§ 2 Durchführung der Höhergruppierung

(1) Bei Mitarbeitern der nachfolgend aufgeführten Entgeltgrup-
pen erfolgt die Höhergruppierung stufengleich und unter Beibe-
haltung der in ihrer Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit.

* Mitarbeiter, die bereits mindestens sechs Jahre in der Stufe 4 zu-
rückgelegt haben, steigen unmittelbar in die Stufe 5 auf, Mitarbei-
ter, die bereits mindestens acht Jahre in der Stufe 5 zurückgelegt
haben, steigen unmittelbar in die Stufe 6 auf. Ansprüche für die
Vergangenheit entstehen nicht, überschießende Stufenlaufzeiten
finden keine Berücksichtigung.
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(2) Für alle anderen Mitarbeiter erfolgt die Höhergruppierung
nach § 13 Abs. 4 der Anlage 33 zu den AVR. Die Zuordnung zu ei-
ner höheren Entgeltgruppe erfolgt bei diesen Mitarbeitern nur auf
Antrag. Der Antrag kann innerhalb einer Frist von 12 Monaten ab
dem Tag des Inkrafttretens in der jeweiligen Regionalkommission
gestellt werden. Der Antrag wirkt auf den Tag des Inkrafttretens in
der jeweiligen Regionalkommission zurück. Ruht das Dienstver-
hältnis beginnt die Frist mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit.
Fallen bei diesen Mitarbeitern am Tag des Inkrafttretens in der je-
weiligen Regionalkommission der Stufenaufstieg und die Höher-
gruppierung zusammen, erfolgt erst der Stufenaufstieg und an-
schließend die Höhergruppierung.

§ 3 Fortgeltung der Tabellenwerte

Für Mitarbeiter der Stufen 1 und 2 der Entgeltgruppe S 9 Fall-
gruppe 1 gelten die vor dem Inkrafttreten in der jeweiligen Regio-
nalkommission festgelegten Tabellenwerte weiter, bis sie die Stufe 3
erreicht haben.“

E. Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 01. Januar 2016 in Kraft.

Im Zuständigkeitsbereich einer Regionalkommission werden die Ände-
rungen nach den Abschnitten A bis C dieses Beschlusses zu dem Zeitpunkt
wirksam, zu dem die Regionalkommission durch Beschluss innerhalb der
von der Bundeskommission festgelegten Bandbreite Werte zur Höhe der
Tabellenentgelte nach Abschnitt B dieses Beschlusses für die unter die An-
lage 33 zu den AVR fallenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festlegt.

II.

Wegfall der Anwendung der Sonderregelung Berlin (SR Berlin)/Anhang C
Einführung einer neuen Anlage 1e zu den AVR

1. Die Anwendung der Sonderregelung Berlin (SR Berlin)/Anhang
C entfällt ab 1. Januar 2017.

2. In die AVR wird die folgende neue Anlage 1e eingefügt:

„Anlage 1e: Wegfall der Anwendung der Sonderregelung Berlin/
Anhang C

§ 1 Geltungsbereich
(1) 1Für alle Mitarbeiter findet mit Wirkung ab dem 01.01.2017 die
Sonderregelung Berlin (SR Berlin)/Anhang C keine Anwendung
mehr und wird aufgehoben. 2Als Rechtsfolge davon finden auch
die entsprechenden Ausnahmeregelungen in den AVR ab dem



OVB Speyer 2/2016 39

01.01.2017 keine Anwendung mehr. 3Dies sind insbesondere Ab-
schnitt III, § 3 (a) lit. aa) Unterabs. 3 der Anlage 1 zu den AVR, § 1
Abs. 5 der Anlage 6a zu den AVR und Abs. 4 der Anlage 13a zu
den AVR.

(2) 1Für alle Mitarbeiter, die nach dem Inkrafttreten dieses Be-
schlusses neu in ein Dienstverhältnis eintreten, auf das der Dienst-
geber die SR Berlin/Anhang C üblicherweise anwendet, findet
diese bis zum 31.12.2016 weiterhin Anwendung.

§ 2 Überleitung von Mitarbeitern von der Anwendung der SR Berlin/
Anhang C in die Anlagen 2 bis 2d zu den AVR (Eingruppierung
und Regelvergütungsstufe)
(1) 1Alle Mitarbeiter, die nach der SR Berlin/Anhang C abwei-
chend von Anlage 2 bis 2d zu den AVR sinngemäß entsprechend
den Bestimmungen des öffentlichen Dienstes nach dem
BAT/Bund-Länder eingruppiert waren und/oder nicht nach An-
lage 3 zu den AVR vergütet wurden, werden mit Ablauf des
31.12.2016 in die nach den Anlagen 2 bis 2d zu den AVR maßgebli-
che Vergütungsgruppe eingruppiert.

(2) 1Jeder Mitarbeiter wird ab 01.01.2017 in die zahlenmäßig glei-
che Regelvergütungsstufe innerhalb der jeweiligen Vergütungs-
gruppe der Anlagen 2 bis 2d zu den AVR eingruppiert. 2Wenn eine
zahlenmäßig gleiche Überleitung nicht möglich ist, wird der Mitar-
beiter der höchsten Stufe der jeweiligen Vergütungsgruppe zuge-
ordnet. 3Die in der jeweiligen Stufe zurückgelegten Zeiten werden
bei der Umstellung angerechnet. 4Er erhält ab dem 01.01.2017 als
Teil der Dienstbezüge nach Abschnitt II eine Regelvergütung nach
Anlage 3 zu den AVR.

(3) 1Alle Mitarbeiter, die nach Inkrafttreten dieses Beschlusses bis
zum 31.12.2016 neu in ein Dienstverhältnis aufgenommen werden,
auf das die SR Berlin/Anhang C üblicherweise angewandt wird,
werden ebenfalls zum 31.12.2016 nach Abs.1 und 2 in Anlage 2 bis
2 d zu den AVR eingruppiert und vergütet.

§ 3 Dokumentation der Vergütungsveränderung
1Der Dienstgeber informiert die von dieser Regelung betroffenen
Mitarbeiter bei Inkrafttreten dieser Regelung über die eintreten-
den Veränderungen der Vergütung. 2Der Dienstgeber erstellt zum
31.12.2016 eine Ermittlung des monatlichen Bruttobetrages, um
den sich die jeweilige Vergütung der von diesem Beschluss betrof-
fenen Mitarbeiter verändert und informiert jeden betroffenen Mit-
arbeiter in Schriftform über die durch diesen Beschluss eintreten-
den Veränderungen.
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§ 4 Besitzstand

(1) 1Soweit ein Mitarbeiter nach der Überleitung schlechter ge-
stellt wäre als zuvor, erhält er den gemäß Abs. 3 errechneten Diffe-
renzbetrag als Besitzstandszulage.
(2) 1Die Mitarbeiter im Archiv- und Bibliotheksdienst, denen nach
der SR Berlin/Anhang C ein Bewährungsaufstieg zusteht, den die
Anlage 2 zu den AVR nicht vorsieht und die am 31.12.2016 die für
diese Höhergruppierung erforderliche Zeit der Bewährung oder
Tätigkeit zur Hälfte erfüllt haben, sind zu dem Zeitpunkt, zu dem
sie bei Fortgeltung SR Berlin höhergruppiert wären, in die nächst
höhere Vergütungsgruppe nach Anlage 2 zu den AVR eingruppiert.
(3) 1Der Besitzstand ergibt sich aus einem möglichen Differenzbe-
trag zwischen der Vergütungshöhe nach SR Berlin/Anhang C zu
den AVR für den Monat Dezember 2016 und der sich aus § 2 Ab-
satz 2 vorgesehenen Vergütungshöhe, die dem Mitarbeiter im Mo-
nat Dezember 2016 zustehen würde. 2Der Differenzbetrag wird
einmalig zum Stichtag ermittelt. 3Zur Monatsvergütung im Sinne
dieser Regelung gehören die Regelvergütung gemäß Abschnitt III
der Anlage 1 zu den AVR, die Kinderzulage gemäß Abschnitt V
der Anlage 1 zu den AVR, die Besitzstandsregelungen gemäß An-
lage 1b zu den AVR und weitere regelmäßig gewährte Zulagen.
(4) 1Für den Mitarbeiter, der nicht für alle Tage im Monat Dezem-
ber 2016 oder für keinen Tag dieses Monats Bezüge erhält, wird
die Vergleichsvergütung so bestimmt, als hätte er für alle Tage die-
ses Monats Anspruch auf die Bezüge.
(5) 1Ruht das Beschäftigungsverhältnis im Dezember 2016, wird
der Mitarbeiter bei der Berechnung der Vergleichsvergütung so
gestellt, als würde das Beschäftigungsverhältnis im Dezember 2016
nicht ruhen.
(6) 1Soweit zum Zeitpunkt der Überleitung auf Grundlage der SR
Berlin/Anhang C für den Mitarbeiter ein Anspruch auf Dienstbe-
freiung unter Fortzahlung der Dienstbezüge an Fronleichnam, am
Reformationstag oder an einem vergleichbaren religiösen Feiertag
bestand, wird diese Regelung für den betroffenen Mitarbeiter bis
31.12.2019 beibehalten.“

3. Dieser Beschluss tritt zum 1. Dezember 2015 in Kraft.

Mainz, den 10. Dezember 2015

gez. Heinz-Josef Kessmann
Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission

+++
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Inkraftsetzung für das Bistum Speyer

Die vorstehenden Beschlüsse der Bundeskommission der Arbeitsrecht-
lichen Kommission setze ich hiermit für das Bistum Speyer in Kraft.

Speyer, den 12. Februar 2016

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer

18 Beschluss der Regionalkommission Mitte der Arbeitsrechtlichen
Kommission des Deutschen Caritasverbandes vom 17. Dezember
2015

Änderung der Anlage 33 zu den AVR
Umsetzung der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst

I.

Die Regionalkommission beschließt:

Änderungen in Anhang A der Anlage 33

1. Es werden folgende Werte festgelegt (in Euro):

S 14 2.909,57 3.182,56 3.437,82 3.697,48 3.984,60 4.185,57

S 12 2.815,04 3.093,78 3.367,29 3.608,45 3.907,04 4.033,37

S 11 2.715,30 3.049,78 3.195,64 3.563,13 3.850,24 4.022,50

S 9 2.480,00 2.760,00 2.980,00 3.300,00 3.600,00 3.830,00

S 8b 2.480,00 2.760,00 2.980,00 3.300,00 3.600,00 3.830,00

S 8a 2.460,00 2.700,00 2.890,00 3.070,00 3.245,00 3.427,50

S 4 2.260,76 2.511,63 2.667,73 2.773,65 2.874,00 3.030,34

S 3 2.104,67 2.363,34 2.513,30 2.651,01 2.714,00 2.789,26

S 2 2.009,72 2.115,65 2.193,69 2.282,89 2.372,08 2.461,29



2. Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2016 in Kraft. Damit treten die
Regelungen des Bundesbeschlusses vom 10. Dezember 2015 zur
Umsetzung der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst in der
Regionalkommission Mitte ebenfalls zum 1. Januar 2016 in Kraft.

Frankfurt, den 17. Dezember 2015

gez. Matthias Färber
stellvertretener Vorsitzender der Regionalkommission Mitte

II.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Die Regelung setzt den Beschluss der Bundeskommission vom 10. De-
zember 2015 zu Änderungen im Sozial- und Erziehungsdienst der Anlage
33 zu den AVR um.

* * *

Inkraftsetzung für das Bistum Speyer

Den vorstehenden Beschluss der Regionalkommission Mitte setze ich
hiermit für das Bistum Speyer in Kraft.

Speyer, den 12. Februar 2016

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer

19 Wort der (Erz-)Bischöfe in Rheinland-Pfalz zur Landtagswahl am
13. März 20161

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schwestern und Brüder in den Bistümern von Rheinland-Pfalz!

Am 13. März 2016 findet die Wahl zum Landtag von Rheinland-Pfalz
statt. Hierbei entscheiden die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger
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1 Vorstehendes Bischofswort wurde am 16.02.2016 per E-Mail an die Pfarreien
versandt. Es war am Sonntag, 6. März 2016, in allen Gottesdiensten im rheinland-
pfälzischen Teil unseres Bistums (auch in den Abendgottesdiensten) zu verlesen
oder auf andere geeignete Weise bekannt zu machen. Das Bischofswort wird hier
zur Dokumentation abgedruckt.
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über die Gestaltung der Politik in unserem Land während der kommen-
den fünf Jahre.

Diese Wahl fällt in eine Zeit umwälzender Ereignisse. Gerade im letzten
Jahr sind viele Menschen in unser Land gekommen, die insbesondere
wegen Krieg, Terror, politischer Verfolgung, Hunger oder unguter sozialer
Verhältnisse aus ihrer Heimat geflohen sind. Unser Dank gilt all jenen, die
durch ihr ehrenamtliches, berufliches oder politisches Engagement bisher
dazu beigetragen haben, dass in der Regel eine gute Aufnahme der Men-
schen gestaltet werden konnte. Zugleich ist abzusehen, dass hier Heraus-
forderungen für die Politik der kommenden Jahre bestehen bleiben wer-
den. So setzen zunehmend Diskussionen zur inneren Sicherheit sowie
auch zur eigenen Identität unseres Landes ein. Daneben wird überlegt,
wie Menschen mit Bleibeperspektiven gut in unsere Gesellschaft insges-
amt wie in unser Rechtssystem integriert werden können. Bisher noch un-
gelöste Fragen dürfen nicht dazu führen, unser Land gegenüber Zuwande-
rern abzuschotten, Flüchtlinge pauschal zu verurteilen, sie auszugrenzen,
zu bedrohen oder sogar zu verfolgen. Nationalistische wie rassistische
Töne und Parolen dürfen in unserem Land keinen Widerhall finden. Ge-
rade in diesem Zusammenhang kommt den Parteien in unserem Land die
besondere Aufgabe zu, Augenmaß zu wahren und den friedlichen Zu-
sammenhalt unserer Gesellschaft zu stärken.

Hinter den durch Flucht und Migration aufgeworfenen Fragen drohen der-
zeit andere Aspekte der Politik aus dem Blick zu geraten. Gleichwohl sind
sie von hoher Bedeutung für die Zukunft unseres Landes. Dauerhaft ge-
rungen werden muss ebenso um gute Lebensbedingungen für alle Men-
schen. Dabei dürfen beispielsweise Langzeitarbeitslose, Menschen ohne
festen Wohnsitz, Jugendliche ohne Ausbildungsplatz oder Menschen mit
Behinderungen ebenfalls nicht ohne Perspektiven bleiben. Wegen der not-
wendigen Bewältigung des demographischen Wandels müssen auch zu-
künftig die Familien gestärkt werden. Ebenso müssen Menschen in allen
schwierigen Lebenssituationen und Lebensaltern Unterstützung finden.
Dies gilt vom vorgeburtlichen und frühkindlichen Stadium bis ins hohe Al-
ter. Um den Herausforderungen der globalisierten Welt gerecht werden zu
können, bedarf es auch weiterhin einer wertorientierten Bildung. Schließ-
lich muss die Sorge der Politik auch im Interesse einer guten Gestaltung
der Lebensverhältnisse so unterschiedliche Aspekte wie die Bewahrung
der Schöpfung und geordnete Staatsfinanzen mitumfassen, wenn wir den
kommenden Generationen nicht ungebührliche Lasten aufladen wollen.

Immer wieder müssen wir uns daran erinnern, dass wir in einem Land le-
ben, das uns die Chance bietet, die Zukunft durch freie Wahlen selbst mit-
zugestalten. Gerade angesichts vieler Flüchtlinge, denen ein solches
grundlegendes Recht in ihren Heimatländern nicht gewährt wird, rufen
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wir alle Wahlberechtigten auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.
Dies erscheint uns wichtig, um die Demokratie als Regierungsform von in-
nen heraus zu stärken. Jede Stimme ist wichtig und zählt. Sie trägt dazu
bei, dass wir auch künftig in unserem Land und in Europa selbstbestimmt
leben können. Sie legitimiert und stärkt diejenigen Frauen und Männer,
die zukünftig im Parlament die Entwicklung für unser Land und damit
auch für uns voranbringen wollen sowie den Zusammenhalt in unserem
Land gestalten sollen. Schließlich danken wir allen Frauen und Männern,
die Abgeordnete des Landtags oder auch Mitglieder der Landesregierung
sind, für ihren intensiven Einsatz zum Wohl der Menschen in unserem
Land und darüber hinaus.

Speyer, den 2. Februar 2016 Für das Bistum Speyer:

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer

20 Verleihung der Pirminiusplakette

Die nächste Verleihung der Pirminiusplakette als Zeichen der Würdigung
hervorragender Verdienste um die Kirche im Bistum Speyer findet am
Domweihfest 2016 (02. Oktober 2016) statt. Der Katholikenrat sowie die
einzelnen Dekanatsräte sind gebeten

bis spätestens Ende Sonntag, 19. Juni 2016,

ihre Vorschläge (höchstens zwei) beim Bischöflichen Sekretariat einzurei-
chen. Der Vorschlag sollte durch eine kurze Darstellung der Verdienste
der zur Ehrung vorgesehenen Person begründet werden und auch deren
wichtigste Lebensdaten enthalten. Vor der Beratung in dem jeweiligen
Gremium ist zu jedem Vorschlag die Stellungnahme des zuständigen Orts-
pfarrers einzuholen (vgl. OVB 1988, S. 88 f, i. V. m. OVB 2005, S. 521).
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Bischöfliches Ordinariat

21 Übergangsphase bei Firmalter und Anzahl der Firmlinge pro
Firmstation

Im Nachgang zur Veröffentlichung der Firmtermine 2016 im letzten OVB
ergaben sich Fragen bezüglich der Größe der Gruppen, die gefirmt wer-
den können. Durch die Umsetzung von „Gemeindepastoral 2015“ gilt
künftig in der Diözese das in den Standards genannte Mindestalter von 15
Jahren für den Empfang der Firmung. In einer Übergangszeit bis Ende
2017 kann es deshalb zu deutlich kleineren Firmgruppen kommen. Die
bisher festgesetzte Untergrenze an Firmlingen pro Firmstation wird für
diese Übergangszeit aufgehoben. In der Übergangsphase kann auch mit
dem Mindestalter variabel umgegangen werden.

22 Binden des OVB-Jahrgangs 2014/2015

Einem Teil der Ausgabe des nächsten OVB-Heftes werden die Einband-
decken zum Binden des Doppeljahrgangs 2014/2015 beiliegen. Da die Bin-
depflicht im Zuge der Neuordnung des OVB-Verteilers bereits 2006 ein-
geschränkt wurde und das OVB jederzeit online verfügbar ist (www.bis-
tum-speyer.de, Menü „Unterstützung für Aktive / Oberhirtliches Verord-
nungsblatt“), erfolgt der Versand der Einbanddecken nur noch an fol-
gende Bezieher:

– Pfarreien,
– Regionalverwaltungen,
– externe kirchenamtliche Stellen (z. B. Ordinariate, Deutsche Bi-

schofskonferenz, Katholische Büros),
– Bibliotheken,
– Hauptabteilungen und Abteilungen des Bischöflichen Ordinaria-

tes.

Sofern weitere Bezieher das OVB binden lassen wollen, können sie sich
für den Versand der Einbanddecken anmelden bei: Bischöfliches Ordina-
riat, Redaktion Amtsblatt OVB, 67343 Speyer, Telefon: 06232 102-255,
E-Mail: ovb@bistum-speyer.de.

23 Schriftenreihen der Deutschen Bischofskonferenz

Beim Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz sind folgende Bro-
schüren erschienen:
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Reihe „Die deutschen Bischöfe“

Nr. 101

Rahmenordnung für Ständige Diakone in den Bistümern der Bundesre-
publik Deutschland

Die „Rahmenordnung für Ständige Diakone in den Bistümern der
Bundesrepublik Deutschland“ ist neueren lehramtlichen und kirchen-
rechtlichen Verlautbarungen angepasst worden. Die überarbeitete Rah-
menordnung für Ständige Diakone wurde im Juni 2011 vom Ständigen
Rat der Deutschen Bischofskonferenz verabschiedet und im Mai 2015 von
der Kongregation für den Klerus rekognosziert.

Reihe „Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls“

Nr. 203

Kommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum – „Denn un-
widerruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt“ (Röm 11,29)

Reflexionen zu theologischen Fragestellungen in den katholisch-jüdischen
Beziehungen aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums von „Nostra aetate“
(Nr. 4)

Ausgehend von der Sonderstellung der christlich-jüdischen Beziehungen
innerhalb des interreligiösen Dialogs greift die Erklärung der Päpstlichen
Kommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum einige theologi-
sche Fragestellungen auf, um Impulse für das weitere theologische Nach-
denken zu geben. Dazu gehören das Offenbarungsverständnis, das Verhält-
nis zwischen Altem und Neuem Bund, die Beziehung zwischen der Heils-
universalität Jesu Christi und dem ungekündigten Bund Gottes mit Israel
sowie der Evangelisierungsauftrag der Kirche im Verhältnis zum Judentum.

Reihe „Gemeinsame Texte“

Nr. 23

Im Dienst an einer gerechten Gesellschaft

Mit einer Gemeinsamen Feststellung, die am 2. Oktober 2015 in Berlin
vorgestellt wurde, ist die am 28. Februar 2014 begonnene Ökumenische
Sozialinitiative zum Abschluss gekommen. Neben dieser Feststellung do-
kumentiert die Publikation auch die Diskussionsphase der Sozialinitiative.

Sonstige Publikationen

Flyer „Im Heute glauben!“

Botschaft der deutschen Bischöfe zum Abschluss des überdiözesanen Ge-
sprächsprozesses. Nach dem Abschlussbericht zum Gesprächsprozess der
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Deutschen Bischofskonferenz veröffentlichen die deutschen Bischöfe jetzt
ihre Botschaft zum Abschluss in Form eines Flyers. Die Botschaft „Im Heute
glauben!“ wurde vom Ständigen Rat am 25. Januar 2016 verabschiedet.

Bezugshinweis

Alle genannten Broschüren können wie die bisherigen Hefte der Reihen
bestellt werden beim Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Post-
fach 2962, 53019 Bonn, E-Mail: broschueren@dbk.de. Sie können auch von
der Internetseite der Deutschen Bischofskonferenz www.dbk.de herunter-
geladen werden (mit Ausnahme der Buchreihe „Forum Weltkirche“, die
nur im Buchhandel zu beziehen ist). Dort finden sich auch Kurzinforma-
tionen zum Inhalt der einzelnen Broschüren.

Dienstnachrichten

Ernennung

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hat die Wahl des Pax-Christi-
Diözesanverbandes bestätigt und Prälat Alfons H e n r i c h, Kuhardt, mit
Wirkung vom 1. Januar 2016 erneut zum Geistlichen Beirat ernannt.

Entpflichtung

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hat mit Wirkung vom 29. Februar 2016
Msgr. Luciano D o n a t e l l i als Pfarrer der Katholischen Italienischen
Gemeinde Ludwigshafen entpflichtet, der damit aus dem aktiven Dienst
der Diözese Speyer ausscheidet.

Aufhebung

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hat mit Wirkung vom 1. März 2016 die
Katholische Italienische Gemeinde Ludwigshafen aufgehoben.

Einsatz/Versetzung von Patoralreferenten/innen

Mit Wirkung vom 1. April 2016 wurde Pastoralreferentin Isabelle B l u m -
b e r g in den Dienst der Diözese Speyer übernommen und der Kath. Kir-
chengemeinde Blieskastel Heilige Familie zugewiesen.

Mit Wirkung vom 1. Mai 2016 wurde Pastoralreferentin Monika K r e i -
n e r, Neustadt, in die HA I/13 „Gemeindebildung/Querschnittsaufgaben“,
Aufgabenbereich 3 – Generationen und Lebenswelt – Frauenseelsorge
versetzt.
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Beilagenhinweis

Kirche und Gesellschaft Nr. 427

Des Weiteren wurde mit Wirkung vom 1. September 2016 Pastoralreferent
Bernd A d e l m a n n, Pirmasens Sel. Paul Josef Nardini, in die Kranken-
hausseelsorge Klinikum Pirmasens (0,5-Stelle) und in die Pfarrei Trulben
Hl. Wendelinus (0,5-Stelle) versetzt.

Stellenausschreibungen für Kooperatoren

Ausgeschrieben zur Besetzung ab 1. August 2016 mit Bewerbungsfrist zum
7. März 2016 werden folgende Stellen:

Pfarrei Haßloch Hl. Klara von Assisi

Pfarrei Otterberg Mariä Himmelfahrt

Pfarrei Schönenberg-Kübelberg Hl. Christophorus

Adressänderungen

Pfarrer i. R. Xavier A l b i z u r i, Zeppelinstraße 86, 76887 Bad Bergzabern

Pfarrer i. R. Hermann K a st, Ludwig-Uhland-Str. 3, 67346 Speyer


